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BIM – Und jeder spielt mit …
Nicht nur das DIN ist – wie berichtet – beim Thema Building Information Modeling 
äußerst aktiv. Auch der VDI – Verein Deutscher Ingenieure – bringt seine Vorstellungen 
zu Papier.

Anders als im Bearbeitungsprozess 
einer DIN-Normung ist der VDI nicht 
an Grundsätze allgemeiner Betei-

ligung gebunden. Dennoch hatten die 
Kammern Gelegenheit, zum Entwurf des 
Blatt 3 „BIM – Mengen und Controlling“ 
der VDI 2552 Stellung zu nehmen. Anders 
als die Entwürfe zur internationalen Norm 
DIN EN ISO 19650, Teile 1 und 2, die erst 
kürzlich zur Stellungnahme anstanden, ist 
der VDI 2552, Blatt 3 im Wesentlichen der 
deutsche Planungs- und Bauprozess zu-
grunde gelegt. DIN EN 19650 folgte eher 
den anglo-amerikanischen Gepflogenhei-
ten. Aus diesem Grund wird die vorliegen-
de Richtlinie positiv eingeschätzt. Positiv 
ist auch, dass zwischen DIN und VDI Ab-
stimmungsgespräche stattfinden. Bei al-
len Betrachtungen wird grundsätzlich davon 
ausgegangen, „dass die beschriebenen 
Datenmodelle über die Auftraggeber-In-
formationsanforderungen (AIA) vereinbart 
werden. Dabei handelt es sich in Teilen 
nicht um werkvertraglich geschuldete Grund-
leistungen der Planer, sondern um vertrag-

lich zu vereinbarende Besondere Leistun-
gen. Insbesondere gilt dies für die Nach-
führung der Modelle in einen As-Built 
Zustand“, so die Stellungnahme. Die Stel-
lungnahme als Ganzes finden Sie unter: 
www.byak.de/start/architektur/normung-
und-innovation/normung/stellungnahmen

Und noch eine wichtige Bitte in eigener 
Sache: Sind Sie in einem Gremium des 
VDI engagiert?
Die Stellungnahme wurde im Wesentlichen 
dadurch möglich, dass sich Mitglieder der 
Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 
in den einschlägigen Gremien des VDI ak-
tiv beteiligten. Bei VDI 2552, Blatt 8 ist 
bayerische Beteiligung beim Thema Schu-
lung erwünscht. Da der VDI über die Be-
teiligung von Berufskollegen in seinen Gre-
mien keine Auskunft gibt, möchten wir Sie 
bitten, sich bei uns zu melden. Auf diesem 
Weg ist es zum Wohle des Berufsstandes 
möglich, sich gegenseitig zu unterstützen. 
Herzlichen Dank schon jetzt. nnnHei

Schwer, wenn nicht sogar unmöglich ist es, im 
Dickicht von Regelwerken den Durchblick zu 
wahren. Deshalb: Nur wenn man sich auf das 

wirklich Wesentliche, bildlich gesprochen also den 
Pfad und das Ziel konzentriert, besteht die Chance, 
effektiv agieren zu können.
Aus diesem Grund beschloss der BAK-Ausschuss 
„Planen und Bauen“, sich vornehmlich auf zentrale 
Gremien des DIN und deren Dokumente zu konzen-
trieren – wohl wissend, dass neben den Normen 
des DIN viele weitere richtungsgebende Regelungen 
be- und entstehen. Aus diesem Grund möchten wir 
Sie heute auch auf zwei Dokumente des ZVDH hin-
weisen, die gerade im Entstehen sind: 

• Merkblatt Wärmeschutz bei Dach und Wand
• Fachregel für Dachdeckungen mit Faserzement-

Dachplatten

Beide Gelbdrucke finden Sie auf unserer Homepage 
unter: www.byak.de/start/architektur/normung-und-
innovation/normung/stellungnahmen nnnHei

Normen, Richtlinien, Merkblätter 
und so vieles mehr …

Genau Hinschauen! –  
Überwachungspflicht für Beton auf Baustellen

Das technische Regelwerk für Betonarbei-
ten teilt den Baustoff Beton in drei Über-
wachungsklassen ein: ÜK1 bis 3. Diese 

Einteilung berücksichtigt sowohl die Beanspru-
chung des Baustoffes an sich als auch die spä-
tere Nutzung. Die Betone der Überwachungs-
klassen 2 und 3 sind überwachungspflichtig. 
„Es handelt sich dabei nach DIN 1045-3 An-
hang NA.6 Abs. (2) Tabelle NA.1 um Betone 
ab der Druckfestigkeitsklasse C 30/37 und 
um Betone ab der Druckfestigkeitsklasse 
C 25/30 mit den Expositionsklassen XA, XF2-
XF4 sowie um alle Betone mit besonderen Ei-
genschaften (z. B. Weiße Wanne). Die Über-

wachungspflicht trifft zudem für bestimmte 
Leichtbetone zu“, erklärt die Oberste Baube-
hörde in ihrem Rundschreiben hierzu. Kritisch 
merkt die Oberste Baubehörde an, ihr sei nach 
Rückmeldungen aus der Baupraxis bekannt, 
dass einerseits eine zunehmende Anzahl der 
nach DIN 1045-3 überwachungspflichtigen 
Baustellen nicht mehr zur Fremdüberwachung 
angemeldet werde, andererseits die vorzule-
genden Unterlagen von den Baufirmen nicht 
mehr zuverlässig an die zuständigen Bauauf-
sichtsbehörden weitergeleitet werden. Die 
Oberste Baubehörde verweist darauf, dass die 
Pflicht zur Fremdüberwachung eine Grund-

pflicht im Sinne von Art. 49 Bayerischer Bau-
ordnung (BayBO) sei. Sie treffe primär den Un-
ternehmer (Art. 52 BayBO), aber auch den Bau-
herrn (Art. 50 BayBO). Dort, wo der Einzelfall 
angezeigt sei, bittet die Oberste Baubehörde, 
die Bauherren bereits im Genehmigungsver-
fahren für die erforderliche Qualitätssicherung 
zu sensibilisieren. Eine fehlende Fremdüber-
wachung könne durchaus sicherheitsrelevant 
sein. Das Einhalten der Pflicht sei nach Art. 52 
Abs. 1 Satz 2 BayBO bauaufsichtlich zu über-
wachen. Die Entscheidung hierüber stehe im 
pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen un-
teren Bauaufsichtsbehörde. nnnHei
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